
B E K A N N T M A C H U N G   

der Gemeinde Vettweiß über die Widmung der Straße „Zur Kettenheimer Kumme“ in der 

Ortschaft Vettweiß  

 

Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23. 09.1995 (GV.NW. 

S. 1028, 1996 S. 81, 141, 216, 355, 2007 S. 327), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 1. 

Februar 2022 (GV. NRW. S. 122), in Kraft getreten am 19. Februar 2022 in der derzeit geltenden 

Fassung, wird die Straße „Zur Kettenheimer Kumme“ in der Ortschaft Vettweiß für den öffentlichen 

Verkehr als Gemeindestraße gewidmet. Der zu widmende Bereich ist in der nachfolgenden Planskizze 

farblich (hellgrün) dargestellt. 

 

Die Widmung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 

Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) öffentlich bekannt gemacht. Sie wird am Tag nach der Bekannt-

machung wirksam. 

 



Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach der öffentlichen  Bekanntmachung  Klage 

erhoben werden. Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht in Aachen, Adalbertsteinweg 92 im 

Justizzentrum in 52070 Aachen schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 

Geschäftsstelle zu erheben. Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung 

über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im Lande 

Nordrhein-Westfalen  - ERVVO VG/FG vom 07.11.2012 (GV.NRW 2012        S. 548) in der jeweils 

geltenden Fassung eingereicht werden. Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten 

elektronischen Signatur nach § 2 Nummer 3 des Signaturgesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876) in 

der jeweils geltenden Fassung versehen sein und an die elektronische Poststelle des Gerichts 

übermittelt werden. Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische 

Rahmenbedingungen zu beachten. Die besonderen technischen Voraussetzungen sind unter 

www.egvp.de aufgeführt. 

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so 

würde dessen Verschulden dem Beteiligten zugerechnet werden. 

 

Vettweiß, den 02.02.2024 

 

   gez. Kunth  

Bürgermeister  

 

 

 

 

 

http://www.egvp.de/

